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danach zu richten haben, ob die in Betracht kommenden Werke
Werkspeisungen eingerichtet haben oder ob die Mitnahme der
Nahrungsmittel zur Arbeitsstätte durch die Arbeiter (Brot,
Wurst) den bestehenden wirtschaftlichen Verhältnissen entspricht.

Die Schwerarbeiterzulage wird zurzeit grundsätzlich durch

die W o h n g e m e i nd e, die Schwerstarbeiterzulage durch die
Fabrikgemeinde gegeben. Eine endgültige Regelung steht

bevor. Werden Arbeiter von ihrem Werke zu vorübergehender
Tätigkeit außerhalb des Kommunalverbandes, in welchem das
Werk liegt, verwendet, so bleibt doch der alte Kommunalverband
für die Anerkennung dieser „Außenarbe-iter" als Schwer- und
Schwerstarbeiter wie auch für die Zuweisung der Zulagen
zuständig. Für die Brotzulagen sind hierfür ausdrücklich Be¬

stimmungen*) getroffen, wonach der Kommunalverband der alten
Arbeitsstätte eine der festgesetzten Zulagemenge entsprechende

Anzahl Reisebrotmarken — und zwar ohne die für die Bemessung

der Grundration vorgeschriebene Kürzung — unmittelbar den

Außenarbeitern auszuhändigen oder dem Werke zur Nachsendung

an sie zu übergeben hat. Über alle Änderungen in der Beschüß

tigung des Außenarbeiters hat das Werk dem Kommunalverbande
Mitteilung zu machen.

Die weitere Unterverteilung der den Werken zu¬

geteilten Nahrungsmittel erfolgt im allgemeinen durch einen
oder mehrere Vertreter des Werkes in Gemeinschaft mit dem
Arbeiterausschuß, der zugezogen werden muß. An die Stelle des
Arbeiterausschusses kann ein bereits innerhalb des Werkes be¬

stehender oder noch zu bildender Lebensmittelausschuß treten.
Soweit ein Arbeiterausschuß besteht oder noch eingerichtet wird,
bedarf es hierzu seines Einverständnisses. Dieser Ausschuß soll
auch über die Verteilung sonstiger den Werken zur Verfügung
stehenden Lebensmittel gehört werden. Ein persönlicher Anspruch
des einzelnen Arbeiters besteht nicht. Sind bei einem Werke
Massenspeisungen eingerichtet, so ist hierfür eine Menge von
Lebensmitteln zu verwenden, welche nach Maßgabe der Teilnehmer-
zahl der Zulage entspricht, die durchschnittlich auf den Kopf des
in dem Werk beschäftigten Arbeiters entfällt.

Unter allen Umständen soll nach wie vor darauf hingewirkt
werden, daß die Zulagen nicht etwa gleichmäßig auf die Be-

*) Vergl. Rundschreiben des Direktoriums der Reichsgetreidestelle
vom 18. September 1917 (R. dl. 4204), abgedruckt in Bd. II Nr. 1 S. 11
der „Beiträge zur kommunalen Kriegswirtschaft".
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